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Ich bin ein Kelsen-Fan (und bekennender Banause). Aber die für September 2018
angekündigte Kelsen-Tagung der IVR in Freiburg halte ich für überflüssig. Gibt es
keine wichtigeren Themen? Vielleicht ist noch nicht alles Denkbare über Kelsen
gesagt worden, sicher noch nicht von jedem. Aber wer nicht Kelsen-Schriftgelehrter
werden will, findet genug Hilfen, um auf die Schultern des Riesen zu klettern.

Matthias Jestaedt, einer der Organisatoren der Tagung, wurde in einem
Diskussionsbericht mit der Bemerkung zitiert, Kelsen, der Zeitgenosse Einsteins, sei
»Urheber einer juristischen Relativitätstheorie«. Ein passender Vergleich: Kelsen als
Einstein der Rechtstheorie. Ich ziehe daraus allerdings andere Konsequenzen, als es
die Kelsianer heute tun. Sie vertiefen sich in Biographie und Werkgeschichte. Der
Vergleich spricht jedoch dafür, Kelsens Theorien, kontextfrei zu benutzen. Das ist
keine Geringschätzung, sondern bedeutet, ganz im Gegenteil, dass es hinter
zentrale Theorien Kelsens kein Zurück mehr gibt. Vorwärts also!

Ähnliche Themen

Eine Diskussion über H. L. A. Harts Anerkennungsregel

https://rechtsphilosophie.files.wordpress.com/2018/03/uni_rf-flyer_ivr-tagung_6-seiter_e1_dl_105_web-v1.pdf
https://www.rsozblog.de/eine-diskussion-ueber-h-l-a-harts-anerkennungsregel/

